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bäifaen, die nicht in Bezirke aufgegliedert sind, im Ein
vernehmen mit dem Vorstand des Landes-(Provinzial-) 
Verbandes (§ 15).

8, Zur Prüfung der Kassengeschäfte 
wählt die Kreisdelegiertenkonferenz drei Revisoren.

9. Aufbau und Aufgaben der Ortsgrup
pen und der Kreise regelt das Kreisstatut (§ 25).

§ 12

1. Kreisdelegiertenkonferenzen finden 
nach Bedarf, in der Regel halbjährlich, statt. Die Zahl 
der Delegierten bestimmt das Kreisstatut (§ 25).

2. Jede Ortsgruppe (oder deren Unter
gliederungen) entsendet die ihrer Mitgliederzahl entspre
chende Zahl von Delegierten (§ 22 Abs. 9). Die danach 
der Ortsgruppe zustehende Zahl von Delegierten wird 
ihr mit der Einberufung mitgeteilt.

3. Die Delegierten werden von der Mit
gliederversammlung der Ortsgruppe (oder deren Unter
gliederungen) gewählt.

4. Die Kreisdelegiertenkonferenz muß 
unter Angabe der Tagesordnung in der Regel mit einer 
Frist von einem Monat durch den Kreisvorstand einbe
rufen werden.

5. Die Kreisdelegiertenkonferenz be
schließt über die Vorlagen des Kreisvorstandes, die An
träge der Ortsgruppen und der Delegierten.

6. Auf Verlangen des Bezirksvorstandes 
(Landes-[Provinzial-] Vorstandes) sind auch die von die
sem gewünschten Angelegenheiten zu verhandeln.

7. Der Kreisvorstand erstattet der 
Kreisdelegiertenkonferenz jährlich eine_n Tätigkeits- und 
Kassenbericht. Außerdem berichten die Revisoren über 
ihre Tätigkeit. Die Kreisdelegiertenkonferenz beschließt 
über die Abnahme dieser Berichte.
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